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Art. 50d B-VG
 B-VG - Bundes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Das Nähere zu den Art. 50b und 50c Abs. 2 und 3 bestimmt das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des

Nationalrates.

2. (2)Durch das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates können weitere Zuständigkeiten des

Nationalrates zur Mitwirkung an der Ausübung des Stimmrechtes durch österreichische Vertreter im

Europäischen Stabilitätsmechanismus vorgesehen werden.

3. (3)Zur Mitwirkung in Angelegenheiten des Europäischen Stabilitätsmechanismus wählt der mit der Vorberatung

von Bundesfinanzgesetzen betraute Ausschuss des Nationalrates ständige Unterausschüsse. Jedem dieser

ständigen Unterausschüsse muss mindestens ein Mitglied jeder im Hauptausschuss des Nationalrates

vertretenen Partei angehören. Zuständigkeiten des Nationalrates nach Abs. 2, Art. 50b und 50c können durch das

Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates diesen ständigen Unterausschüssen übertragen

werden. Das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates hat Vorsorge zu treffen, dass die

ständigen Unterausschüsse jederzeit einberufen werden und zusammentreten können. Wird der Nationalrat

nach Art. 29 Abs. 1 vom Bundespräsidenten aufgelöst, so obliegt den ständigen Unterausschüssen die Mitwirkung

in Angelegenheiten des Europäischen Stabilitätsmechanismus.
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